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Mitteilung des Senats vom 22. Oktober 2013

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Leichenwesen

Der Senat überreicht der Bürgerschaft (Landtag) den Entwurf eines Gesetzes zur Än-
derung des Gesetzes über das Leichenwesen mit der Bitte um Beschlussfassung.

Der Gesetzentwurf enthält folgende Regelungen:

• Durch Artikel 1 entfällt die befristete Geltungsdauer bis zum 31. Dezember 2013
für das Bremische Gesetz über das Leichenwesen. Außerdem wird der Evalu-
ationszeitpunkt hinsichtlich der Kinderobduktionen in § 23a nach § 12 Absatz 2
vom 31. Dezember 2013 auf den 31. Dezember 2018 verschoben.

• Durch Artikel 2 wird das Inkrafttreten geregelt.

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Leichenwesen

Der Senat verkündet das nachstehende, von der Bürgerschaft (Landtag) beschlos-
sene Gesetz:

Artikel 1

Das  Gesetz  über  das  Leichenwesen  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom
1. März 2011 (Brem.GBl. S. 87 – 2127-c-1) wird wie folgt geändert:

1. In § 23a wird die Angabe „31. Dezember 2013“ durch die Angabe „31. Dezem-
ber 2018“ ersetzt.

2. § 25 Satz 2 wird aufgehoben.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Begründung

I. Allgemeine Begründung

Im Jahr 2004 hatten Senat und Bürgerschaft (Landtag) beschlossen, Gesetze
und Verordnungen grundsätzlich zu befristen, um die Anzahl der Vorschriften
zu reduzieren und eine Entbürokratisierung herbeizuführen. Nachdem das Ver-
fahren evaluiert worden war, haben Senat und Bürgerschaft (Landtag) hinsicht-
lich des weiteren Verfahrens beschlossen, dass Befristung und Evaluation des
Rechtsbestandes selektiver vorgenommen werden sollen. Befristungen sollen
nur noch unter engen Voraussetzungen vorgesehen werden.

Gleichwohl ist das Bremische Gesetz über das Leichenwesen durch das Zweite
Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Leichenwesen vom 1. Februar 2011
bis zum 31. Dezember 2013 befristet worden. Diese Befristung ist im Zusam-
menhang mit der Einfügung des § 12 Absatz 2, durch den geregelt wurde, dass
bei Kindern, die vor Vollendung des sechsten Lebensjahres gestorben sind, bei
nicht zweifelsfrei erkennbarer oder bekannter Todesursache eine Obduktion
durchgeführt werden soll, und § 23a, wonach vor dem 31. Dezember 2013 eine
Evaluation hinsichtlich der Kinderobduktion nach § 12 Absatz 2 durchgeführt
werden soll, zu sehen. Daher bedarf das Gesetz über das Leichenwesen nunmehr
hinsichtlich der Evaluation und der Befristung der Überarbeitung.
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II. Einzelbegründung

Zu Artikel 1

§ 23a alte Fassung sieht vor, dass vor dem 31. Dezember 2013 durch eine Evaluation
festgestellt werden soll, ob die in § 12 Absatz 2 enthaltene Regelung zu den Kinder-
obduktionen zu einer Verbesserung der Feststellung der Todesursache bei Kindern
bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres und zu einer Verbesserung des Schut-
zes von Kindern bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr geführt hat.

Eine Evaluation konnte seit Inkrafttreten des Gesetzes im Februar 2011 nicht durch-
geführt werden, weil bisher kein Anwendungsfall des § 12 Absatz 2 aufgetreten ist.
Gleichwohl ist es sinnvoll, die Regelung des § 12 Absatz 2 nach einer gewissen Gel-
tungsdauer zu evaluieren. Daher ist der Evaluationszeitpunkt vom 31. Dezember
2013 auf den 31. Dezember 2018 zu verschieben.

Grundsätzlich ist das Gesetz über das Leichenwesen jedoch – unabhängig vom
Evaluationszeitpunkt – zu entfristen. Generell bedarf es eines Gesetzes über das
Leichenwesen. Das vorliegende Gesetz hat sich in seiner Gesamtheit bewährt.

Zu Artikel 2

Artikel 2 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.
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